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1.  Beschluss: Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und   
  Beschluss zur Verlustdeckung gemäß § 38 der Satzung

Die Generalversammlung stellt den Jahresabschluss der KulturQuartier Schauspielhaus eG 
zum 31. 12. 2024 fest.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 58.739,54 EUR wird gemäß § 38 der Satzung durch antei-
lige Minderung der Geschäftsguthaben der Genossenschaftsmitglieder gedeckt. Die gesetzli-
chen Rücklagen in Höhe von 2.373,63 EUR bleiben bestehen, und der Verlust auf neue Rech-
nung vorgetragen.

Der Gewinn-/Verlustvortrag beläuft sich somit auf -150.186,50 EUR.
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2. Beschluss: Entlastung des Vorstands

Der Aufsichtsrat der KulturQuartier Schauspielhaus eG schlägt der Generalversammlung vor, 
aufgrund des vorliegenden Jahresabschluss 2024 und des der Generalversammlung  
vorgetragenen Berichts des Vorstands dem Vorstand für das Jahr 2024 die Entlastung  
zu erteilen.  
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3. Beschluss: Entlastung des Aufsichtsrates

Auf der Grundlage des Jahresabschluss 2024 und des Berichts an die Generalversammlung 
über die geleistete Arbeit und ihre Ergebnisse wird dem Aufsichtsrat für das Jahr 2024  
Entlastung erteilt.


